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Artur Glöckler GmbH

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

RAPID Universal-Reiniger-Spray

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Reinigungsmittel. 

Nur für gewerbliche Verbraucher.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Artur Glöckler GmbHFirmenname:

Poststr.6Straße:

D-63796 Kahl am MainOrt:

Telefon: +49 6188 9174 0 Telefax:+49 6188 9174 20

E-Mail: info@gloeckler.com

Herr  Bernhard SchmittAnsprechpartner: +49 6188 9174 11Telefon:

E-Mail: sdb@gloeckler.com

www.gloeckler.comInternet:

06188-917412  

Erreichbarkeit der Notrufnummer: Mo - Fr. 7.00 - 16.00 Uhr

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentzündlich

R-Sätze:

Hochentzündlich.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrensymbole: F+ - Hochentzündlich

F+ - Hochentzündlich

12 Hochentzündlich.
R-Sätze

16 Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen.

23 Aerosol  nicht einatmen.

51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

S-Sätze

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch 

nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht 

rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Aerosol
Chemische Charakterisierung

Gefährliche Inhaltsstoffe

GHS-Einstufung

Anteil

EinstufungCAS-Nr.

REACH-Nr.

Index-Nr.

EG-Nr. Bezeichnung

10-25 %2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol200-661-7

F - Leichtentzündlich, Xi - Reizend  R11-36-6767-63-0

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336603-117-00-0

1-5 %Butan203-448-7

F+ - Hochentzündlich  R12106-97-8

Flam. Gas 1; H220601-004-00-0

1-5 %Propan200-827-9

F+ - Hochentzündlich  R1274-98-6

Flam. Gas 1; H220601-003-00-5

1-5 %2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)203-905-0

Xn - Gesundheitsschädlich, Xi - Reizend  R20/21/22-36/38111-76-2

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 

H319 H315

603-014-00-0

Wortlaut der R- und H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16.

Weitere Angaben

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004, Anhang 7: 

5 - 15% Kohlenwasserstoffe, aliphatisch. 

<5%  nichtionische Tenside  

Duftstoffe

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen.  Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei Gefahr von 

Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit:  Wasser.  Kontaminierte Kleidung wechseln.

Nach Hautkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 

Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztliche Behandlung notwendig.
Nach Verschlucken

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Kohlendioxid (CO2).  Löschpulver. Sand. Wassernebel.

Geeignete Löschmittel
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Wasservollstrahl.

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brennbar.  Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutzkleidung.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl 

einsetzen.  Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln.  Nicht in die Kanalisation oder Gewässer 

gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  Explosionsgefahr.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Zu vermeidende Bedingungen: Einatmen. Hautkontakt.

Hinweise zum sicheren Umgang

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.   Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen 

treffen. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.  Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von 

Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit:  Material, sauerstoffreich, brandfördernd.  Selbstentzündliche Stoffe.

Zusammenlagerungshinweise

Der Fußboden soll dicht, fugenlos und nicht saugfähig sein.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

2BLagerklasse nach TRGS 510:

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

4(II)102-Butoxyethanol111-76-2 49

4(II)1000Butan106-97-8 2400

2(II)200Propan-2-ol67-63-0 500

4(II)1000Propan74-98-6 1800
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Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 

Zeitpunkt

Parameter Grenzwert Unters.- materialBezeichnungCAS-Nr.

111-76-2 2-Butoxyethanol U100 mg/l cButoxyessigsäure

67-63-0 2-Propanol B50 mg/l bAceton

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung wechseln.  Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  Bei der 

Arbeit nicht essen und trinken.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Gestellbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk). 

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): >2h

Handschutz

Schutzkleidung.

Körperschutz

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belüftung.

Atemschutz

weiß

AerosolAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

charakteristischGeruch:

Prüfnorm

Zustandsänderungen

nicht bestimmtSchmelztemperatur:

0 °CSiedepunkt:

-21 °CFlammpunkt:

1,5 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

9,5 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

> 490 °CZündtemperatur:

Selbstentzündungstemperatur

-Feststoff:

-Gas:

Dämpfe können mit Luft ein explosives Gemisch bilden.

Brandfördernde Eigenschaften

0,66 g/cm³Dichte:

Wasserlöslichkeit: wenig löslich

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

mischbar mit den meisten organischen Lösemitteln

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
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10.1. Reaktivität

Dieses Produkt zersetzt sich nicht bei normalen Umgebungstemperaturen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

Vor Hitze schützen.  Entzündungsgefahr.    Gefahr des Berstens des Behälters.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Säure. Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unverträgliche Materialien

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

IVN RAT LD50:: 307 mg/kg

ORL MUS LD50:: 1230 mg/kg

ORL RAT LD50:: 470 mg/kg

2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

IVN RAT LD50:: 1088 mg/kg

ORL MUS LD50:: 3600 mg/kg

ORL RAT LD50:: 5045 mg/kg

SCU MUS LDLo: 6 mg/kg

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

SpeziesDosisMethodeExpositionswege Quelle

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Ratte.LD50 5050 mg/kg Quelle: GESTISoral

Kaninchen.LD50 12800 

mg/kg

Quelle: GESTISdermal

106-97-8 Butan

inhalativ (4 h) Gas LC50 273000 

ppm

Ratte GESTIS

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)

RatteLD50 470 mg/kgoral

ATE 1100 mg/kgdermal

inhalativ Dampf ATE 11 mg/l

inhalativ Aerosol ATE 1,5 mg/l

Keine Daten verfügbar

Reiz- und Ätzwirkung

nicht sensibilisierend.

Sensibilisierende Wirkungen

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
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Keine Daten verfügbar

Aspirationsgefahr

nicht anwendbar

Keine Daten verfügbar

Spezifische Wirkungen im Tierversuch

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

hAquatische Toxizität Methode Dosis QuelleSpezies

2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol67-63-0

Akute Fischtoxizität 96 Quelle: GESTISLC50 9640 mg/l

Akute Crustaceatoxizität 48 Quelle: GESTISEC50 1400 mg/l

2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)111-76-2

Akute Fischtoxizität 96LC50 1490 mg/l Lepomis macrochirus

Keine Daten verfügbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowCAS-Nr. Bezeichnung

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol 0,05

106-97-8 Butan 2,89

74-98-6 Propan 2,36

111-76-2 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol) 0,81 (25°C)

Wird leicht im Erdboden absorbiert

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel Produkt

160504 Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind; Gase in Druckbehältern und gebrauchte 

Chemikalien; gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen)

Als gefährlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen 

aus Metall

150104
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Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

195014.1. UN-Nummer:

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar (Motorstartflüssigkeit)14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

214.3. Transportgefahrenklassen:

2.1Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: 5F

Begrenzte Menge (LQ): LQ2

Sondervorschriften: 190 - 327 - 625

Freigestellte Menge: E0

Beförderungskategorie: 2

Tunnelbeschränkungscode: D

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Binnenschiffstransport (ADN)

195014.1. UN-Nummer:

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar (Motorstartflüssigkeit)14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

214.3. Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel: 2.1

5FKlassifizierungscode:

Begrenzte Menge (LQ): LQ2

Sondervorschriften: 190 327 625

Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport

Seeschiffstransport (IMDG)

195014.1. UN-Nummer:

AEROSOLS14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

214.3. Transportgefahrenklassen:

-14.4. Verpackungsgruppe:

2, see SP63Gefahrzettel:

•Marine pollutant:

Begrenzte Menge (LQ): See SP277

F-D, S-UEmS:
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Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 959

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten 

(§§ 4 und 5 MuSchRiV).

Beschäftigungsbeschränkung:

Störfallverordnung beachten.Störfallverordnung:

Katalognr. gem. StörfallVO:

Mengenschwellen:

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3Status:

Zusätzliche Hinweise

Technische Anleitung Luft (TA-Luft): Klasse: III   Ziffer: 5.2.5. Gewichtsanteil in %: > 60

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bearbeitungsdatum: 2009-08-18  Komplett überarbeitet. 

Bearbeitungsdatum: 2012-03-29  Abschnitt 11, 12

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Änderungen

Voller Wortlaut der R-Sätze in Abschnitt 2 und 3

11 Leichtentzündlich.

12 Hochentzündlich.

20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

36 Reizt die Augen.

36/38 Reizt die Augen und die Haut.

67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Voller Wortlaut der H-Sätze in Abschnitt 2 und 3

H220 Extrem entzündbares Gas.

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 

Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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